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Sportstättenförderung für unsere Vereine in NRW

1. Sportpauschale

2. Richtlinien über die Gewährung von 
Zuwendungen zur Förderung von 
Investitionsmaßnahmen an herausragenden 
Sportstätten - Sportstättenbauförderrichtlinie -

3. Konjunkturpaket II

4. Sonstige Förderungen
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Bis 31.12.2003 Projektzuschüsse für Sportstättenprojekte.

Ab 01.01.2004 erhalten die Kommunen jährlich die Sportpauschale um 
ein bedarfsgerechtes Angebot an kommunalen und vereinsgetragenen 
Sportanlagen zu erhalten und der sich wandelnden Nachfrage ggf. auch 
durch Neubauten anzupassen. 

Sportstättenförderung für unsere Vereine in NRW
1. Sportpauschale

Für schulsportlich benötigte Sportstätten steht den Kommunen 
zusätzlich die Schulpauschale/Bildungspauschale zur Verfügung. 
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Sportstättenförderung für unsere Vereine in NRW
2. Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur 

Förderung von Investitionsmaßnahmen an herausragenden 
Sportstätten - Sportstättenbauförderrichtlinie -

gelten für :

1. Hochleistungssportstätten (Landesleistungszentren, 
Landesleistungsstützpunkte - ggf. mit Bundesbeteiligung), 

2. überregional bedeutsame Zuschauersportanlagen in besonderem 
Landesinteresse und 

3. Sportschulen in Trägerschaft des LandesSportBundes NRW oder 
der Sportverbände

www.im.nrw.de 
 

Sport 
 

Sportstätten
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Sportstättenförderung für unsere Vereine in NRW
2. Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur 

Förderung von Investitionsmaßnahmen an herausragenden 
Sportstätten - Sportstättenbauförderrichtlinie -
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Ende 2008:
Erste Überlegungen zu einem weiteren Investitionsprogramm zur Stützung 
der Konjunktur als Reaktion auf die Finanzkrise: 
Auch der Sport wird als möglicher Nutznießer in der Presse genannt.

14. Januar: 
Das Bundeskabinett beschließt das Maßnahmenpaket „Pakt für 
Beschäftigung und Stabilität in Deutschland zur Sicherung der 
Arbeitsplätze, Stärkung der Wachstumskräfte und Modernisierung des 
Landes“, kurz: Konjunkturpaket II

14. Januar: 
1. Pressemeldung des LSB: Sportstätten brauchen Fördergelder 
aus dem Konjunkturpaket II

2. Februar: 
Schreiben des LSB an alle 54 Stadt- und Kreissportbünde und 
an alle 427 Städte und Gemeinden in NRW

Historie / wichtige Aktionen und Reaktionen :

Sportstättenförderung für unsere Vereine in NRW
3. Konjunkturpaket II
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11. Februar: 
- Schreiben des LSB an alle 187 Landtagsabgeordneten, 
- an den Ministerpräsidenten 
- an den Innenminister

16. Februar: 
Beschluss des Sportausschusses des Bundestages: 
Der Neubau, die Erweiterung und der Umbau von Sportstätten 
sollen mit Mitteln des Konjunkturpakets II gefördert werden 
können.

20. Februar: 
Grünes Licht für das Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der 
Kommunen und Länder (Zukunftsinvestitionsgesetz (ZuInvG)) im Bundesrat. 
Bekanntgabe am 2. März
Der Sport ist nicht ausdrücklich genannt.

Historie / wichtige Aktionen und Reaktionen :

Sportstättenförderung für unsere Vereine in NRW
3. Konjunkturpaket II
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parallel: 
Erarbeitung der entsprechenden Bund-Länder-Vereinbarungen und der 
Verwaltungsvereinbarungen auf Länderebene. 
Der Art. 104 b Grundgesetz stellt sich als Problem bei der Verwendung 
der Mittel für Sportprojekte heraus.

11. März: 
Schreiben des LSB an den Ministerpräsidenten und an den Innenminister

19. März: 
Schreiben des LSB an alle Bundestagsabgeordneten aus NRW

Historie / wichtige Aktionen und Reaktionen :

Sportstättenförderung für unsere Vereine in NRW
3. Konjunkturpaket II
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23. März: 
Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen an die Länder- 
Finanzminister: 
Der neue Art. 104b GG ermöglicht im Förderbereich „Sonstige 
Infrastrukturinvestitionen“ die Förderung von Bereichen, 
für die der Bund keine Gesetzgebungskompetenz hat. 
Damit werden Investitionen in Einrichtungen des Sports 
und der Kultur förderfähig.

27. März 
Einbringen des Gesetzesentwurfs zur Änderung des Art. 104b GG

Historie / wichtige Aktionen und Reaktionen :

Sportstättenförderung für unsere Vereine in NRW
3. Konjunkturpaket II
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31. März: 
Schreiben des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung: 
Hinweise zur Förderfähigkeit von Investitionen in Einrichtungen des Sports 
nach entsprechender Verfassungsänderung

1. April: 
Schreiben des LSB an alle Städte und Gemeinden in NRW

2. April: 
Schreiben des LSB an alle Mitgliedsorganisationen 

2. April: 
Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes 
in Nordrhein-Westfalen

Historie / wichtige Aktionen und Reaktionen :

Sportstättenförderung für unsere Vereine in NRW
3. Konjunkturpaket II
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In NRW stehen 2,844 Milliarden Euro an Fördermitteln zur Verfügung, 
davon fließen den Kommunen nach einem festgelegten 
Verteilerschlüssel pauschal 2,380 Milliarden Euro zu. 

Investitionsbereich Bildung 65%
Investitionsbereich Infrastruktur 35%

Derzeit sind Maßnahmen lediglich in drei Bereichen förderfähig:

• energetische Sanierung
• Barrierefreiheit
• oder in Städtebauförderungsgebieten

aktuelle Situation:

Sportstättenförderung für unsere Vereine in NRW
3. Konjunkturpaket II
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Nach entsprechender Verfassungsänderung – voraussichtlich 
im Juli 2009 – sind dann Sportstätten generell förderfähig.

Das Zukunftsinvestitionsgesetz bestimmt ausdrücklich, dass 
die Finanzhilfen trägerneutral geleistet werden. 
Damit ist auch die Möglichkeit der Förderung von vereins- 
eigenen Sportstätten gegeben.

Und in Zukunft?

Sportstättenförderung für unsere Vereine in NRW
3. Konjunkturpaket II
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Sportstättenförderung für unsere Vereine in NRW
3. Konjunkturpaket II
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• Kommunale Sportförderung unabhängig von der Sportpauschale

• Sparkassen-/Bankenstiftungen 

• Sportstättenfinanzierungsprogramm  NRW.BANK.Sportstätten

• Kreditprogramme der KfW-Bank zur energetischen Sanierung
KfW-Programm Erneuerbare Energien
Sozial Investieren - Energetische Gebäudesanierung
(Programmnummer 157)
Energieeffizient Sanieren - Sonderförderung ab 01.04.2009
(Programmnummer 431)

Sportstättenförderung für unsere Vereine in NRW
4. Sonstige Förderungen

Der DOSB und die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) legen zum 
Abschluss ihrer Kooperation ein erneutes Sonderprogramm auf, das vor 
allem kleinere Vereine bei der Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen 
unterstützt. 
Die Investitionskosten sollten dabei die Grenze von circa 10.000 Euro nicht 
maßgeblich überschreiten. Der Zuschuss beträgt 50 Prozent der 
Projektkosten bzw. maximal 5000 Euro.
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Sportstättenförderung für unsere Vereine in NRW

Herzlichen Dank für Ihr Interesse 

Achim Haase 
LandesSportBund Nordrhein-Westfalen e.V.
Referat 4, Fachbereich Sportstätten, Umwelt, Klimaschutz

Tel.: 0203 7381-837
E-Mail achim.haase@lsb-nrw.de
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